
Spülen, Rüsten und Entsorgen stehen 
heute klar im Zentrum der Küchenar-
beit. Und somit auch klar im Mittel-
punkt zukunftsorientierter Pläne. 
Denn welche Spüle sich für welche 
Menschen am besten eignet, ist nicht 
nur eine Frage des Geschmackes. Auch 
die Anzahl Personen im Haushalt, der 
zur Verfügung stehende Platz sowie 
die Arbeits- und Essgewohnheiten 
spielen eine entscheidende Rolle bei 
der Wahl der richtigen Spüle.

Entwerfen Sie neue Pläne!

Als weltweit führender Hersteller von 
Spülen und Unteneinbaubecken rich-
ten wir unser Programm ganz bewusst 
auf diese unterschiedlichen Bedürfnis-
se aus. Wir bieten zahlreiche Produkte 
in diversen Varianten an, sodass sich 
individuelle Wünsche und Vorlieben 
optimal realisieren lassen. 

Nebst Funktionalität und erstklassi-
gem Design legen wir grossen Wert auf 
hochwertige Werkstoffe. Hervorragend 
geeignet dafür ist Edelstahl. Zeitlos 
schön, rostfrei, hitze- und säurebe-

ständig, schlagfest, elastisch sowie 
pflegeleicht kommt er daher. Die 
Alternative in Farbe: der Werkstoff 
Fragranit.

Nach den Normen von ISO 9001 und 
14001 werden in Aarburg täglich 
hochwertige Spül- und Rüstplätze pro-
duziert. Spülen, Unteneinbaubecken, 
Armaturen, Abdeckungen und Abfall-
trennsysteme, die Sie auch jeweils 
Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr 
im Franke Info-Center in Aarburg per-
sönlich besichtigen können. 

Verkaufs- und 
Lieferbedingungen
Allgemeines
Mit der Auftragserteilung anerkennt 
der Besteller die nachstehend auf-
geführten Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen. Mündliche Preisangaben 
und andere Vereinbarungen, die 
von den allgemeinen Bedingungen 
abweichen, sind nur bei schriftlicher 
Bestätigung durch uns rechtswirksam. 
Offensichtliche Schreib- oder Rech-
nungsfehler können keine Verbindlich-
keit für uns nach sich ziehen.

Lieferungen
Nach unserer Wahl per LKW oder per 
Post an das Domizil des Bestellers. 
Lieferungen auf die Baustelle werden 
nur nach Vereinbarung vorgenommen. 

Transportrisiko
Lieferungen ab Werk, abgeholt durch 
den Auftraggeber, reisen auf dessen 
Risiko. Allfällige Transportschäden 
sind dem Transportunternehmen 
sofort zu melden.

Kontrolle und Beanstandung
Der Auftraggeber hat die Ware so-
fort bei Empfang zu kontrollieren. 
Beschwerden sind spätestens innert 
8 Tagen anzubringen.  Retoursen-
dungen, die auf einen Fehler des 
Auftraggebers zurückzuführen sind 
(Doppelbestellungen etc.), werden 
mit einem Abzug von 20% für Um-
triebsspesen gutgeschrieben. Bei 
begründeten Beanstandungen können 
Gratisinstandstellung, Austausch oder 
ein angemessener Preisnachlass ge-
währt werden. Forderungen über den 
Rechnungsbetrag hinaus können nicht 
geltend gemacht werden. Im Weiteren 
können wir nicht für Folgeschäden 
haftbar gemacht werden.

Garantie und Haftung
Die Garantie für nachweisbare Kon-
struktions-, Herstellungs- und Mate-
rialfehler für Franke Produkte beträgt 
2 Jahre ab Rechnungsdatum. Für 
fehlerhafte Ware gewährt der Fabri-
kant Instandstellung oder Ersatz nach 
seiner Wahl. Ersatzlieferungen in an-
deren Materialien oder von Drittfirmen 
sind nicht in den Garantieleistungen 
enthalten. Darüber hinausgehen-
de Forderungen wie Schadenersatz 
irgendwelcher Art, z.B. Folgeschäden, 
sind ausgeschlossen.

Ausgenommen von Garantieansprü-
chen sind Schäden, welche auf natür-
liche Abnützung, unsachgemässe Be-
handlung, Einwirkung von aggressivem 
oder kalkhaltigem Wasser, korrosive 
Rückstände aus dem Leitungssystem 
oder chemische Produkte bei der Was-
serbehandlung zurückzuführen sind. 
Dies gilt auch für Oberflächenbeschä-
digungen, welche durch den Einsatz 
von Mitteln entstanden sind, die fäl-
schlicherweise zur Pflege eingesetzt 
wurden.

Preise / Produkteangaben
Alle in unserer Liste aufgeführten 
Preise verstehen sich als Endverbrau-
cherpreise in Schweizer Franken, ein-
schliesslich Fracht, Porto und Verpa-
ckung. Nicht inbegriffen sind allfällige 
Kleinmengenzuschläge, Express- und 
Eilgutgebühren. Preis- und technische 
Änderungen bleiben stets vorbehalten. 

Die in unseren Katalogen und Prospek-
ten angegebenen Formen und Baumas-
se sind illustrierender Art und können 
jederzeit abgeändert werden. 

Lieferfristen
Diese werden nach bestem Ermessen 
angegeben und eingehalten. Schaden-
ersatzansprüche oder Konventional-
strafen infolge verspäteter Ablieferung 
können nicht geltend gemacht werden. 
Ein Rücktritt vom Auftrag wegen Über-
schreitung des Termins kann nur mit 
unserem Einverständnis und gegen 
Bezahlung der von uns bereits erbrach-
ten Leistungen erfolgen.

Annullierungen und Änderungen
Solche sind nur mit unserem Einver-
ständnis möglich. Änderungskosten 
und bereits erbrachte Leistungen bei 
Annullierungen gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt unser Eigentum bis 
zur vollständigen Bezahlung der Rech-
nung. Wir behalten uns das Recht vor, 
nicht bezahlte Ware jederzeit abzuho-
len.

Zahlungsbedingungen
Ohne besondere Vereinbarungen gel-
ten 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. 
Erfüllungs- und Gerichtsort ist Aarburg.




